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§ 8 NÖ KGG Antrag auf Bewilligung
der Kleingartenanlage

 NÖ KGG - NÖ Kleingartengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Wer beabsichtigt, eine Kleingartenanlage zu errichten, hat bei der Behörde eine Bewilligung zu beantragen.

(2) Der Antrag hat zu enthalten:

a) den Namen und die Anschrift der antragstellenden natürlichen oder juristischen Person;

b) den Namen und die Anschrift des Eigentümers (der Miteigentümer) der Grund8ächen, auf denen die

Kleingartenanlage errichtet werden soll;

c) die Grundstücksnummern und Einlagezahlen der in lit.b angeführten Grund8ächen sowie die Katastralgemeinde,

in der diese liegen;

d) eine Beschreibung der geplanten Kleingartenanlage mit Angaben über ihre Verbindung mit dem ö9entlichen

Straßennetz, allenfalls vorgesehene Gemeinschaftsanlagen sowie die beabsichtigte Art der Wasserversorgung,

Abwasserbeseitigung und Müllentsorgung.

(3) Dem Antrag sind anzuschließen:

a) ein Grundbuchsauszug, der dem Grundbuchsstand zur Zeit der Einbringung der Anzeige entsprechen muß;

b) die Zustimmung des Eigentümers (der Miteigentümer) der Grund8ächen, auf denen die Kleingartenanlage

errichtet werden soll;

c) ein Lageplan, auf dem außer der Lage der Kleingartenanlage und der benachbarten Grundstücke auch die

Verbindung zum ö9entlichen Straßennetz, die Anordnung der einzelnen Kleingärten und ihre Aufschließung

sowie allenfalls vorgesehene Gemeinschaftsanlagen dargestellt sind;

d) bei nicht an ö9entliche Verkehrs8ächen angrenzenden Kleingartenanlagen ein Nachweis des Bestandes einer

durch Eintragung im Grundbuch gesicherten Verbindung mit der öffentlichen Verkehrsfläche.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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